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Richtlinien zum Inhalt und zur Durchführung der Prüfungen nach § 106a Abs. 2 SGB V (durch die
KV) sowie nach § 106a Abs. 3 SGB V (durch die Krankenkassen)

hier zum Download im pdf-Format (53 KB). Im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 106 a Abs. 6 SGB V haben sich die Kassenärztliche
Bundesvereinigung und die Spitzenverbände der Krankenkassen auf Richtlinien zum Inhalt und zur Durchführung der Abrechnungsprüfungen der
Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenkassen geeinigt. Die Richtlinien sind zum 1. April 2005 in Kraft getreten.

Die Richtlinien, hier zum Download, wurden im Heft 38 des Dt. Ärzteblattes vom 17. September 2004 veröffentlicht. Die Verschiebung des Inkrafttretens
des EBM 2000plus wirkte sich auf den Gültigkeitstermin der Richtlinien aus (die Verschiebung des Inkrafttretens vom 1. Januar auf den 1. April 2005
erschien im Heft 46).

Die entsprechenden Zeitvorgaben, die als Grundlage für die Plausibilitätsprüfung nach § 7 der Richtlinie herangezogen werden, finden Sie als
Anhang 3 des EBM200plus unter anderem im Internet unter www.ebm2000plus.de.
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